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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den Entscheid des
Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau betreffend die Staats- und Gemeindesteuern ist
zulässig (Art. 82 ff., 86 Abs. 1 lit. d, Abs. 2 BGG; Art. 73 StHG [642.14]). Die
Beschwerdeführer sind zur Beschwerde legitimiert ( Art. 89 Abs. 1 BGG ). Mit der
Beschwerde kann u.a. die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 BGG ). Das
Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ), doch prüft
es unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht ( Art. 42 Abs. 2
BGG ) grundsätzlich nur die geltend gemachten Rechtswidrigkeiten ( BGE 133 II 249 E.
1.4.1 S. 254). Die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem Recht prüft das
Bundesgericht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und
begründet worden ist ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Vorliegend geht es um die kantonalen
Steuern. Soweit die Vorinstanz kantonales Recht anzuwenden hatte, kann im Wesentlichen
nur geltend gemacht werden, der angefochtene Entscheid verstosse gegen Normen des
Bundesrechts ( Art. 95 lit. a BGG ), hier namentlich über die Steuerharmonisierung, oder
gegen verfassungsmässige Rechte und Grundsätze ( BGE 134 I 153 E. 4.2.2 S. 158; 134 II
349 E. 3 S. 351; 134 III 379 E. 1.2 S. 382 f.).

E. 2
Die Beschwerdeführer machen zur Hauptsache geltend, dem Gesetzestext (vgl. § 38 StG
/AG bzw. Art. 67 StHG ) sei zu entnehmen, dass Verluste aus den sieben der Steuerperiode
vorangegangenen Geschäftsjahren abgezogen werden können, soweit sie bei der
Berechnung des steuerbaren Einkommens dieser Jahre nicht hätten berücksichtigt werden
können. Der Steuerpflichtige müsse nur nachweisen, dass innerhalb der sieben Jahre vor der
Veranlagungsperiode ein Verlust entstanden sei, der noch nicht verrechnet worden sei.

Die Beschwerdeführer verkennen damit den Sinn und Zweck der Verlustverrechnung
gemäss Art. 67 StHG . Verluste können nach dieser Vorschrift nicht beliebig vorgetragen
werden, sondern nur insoweit, als sie noch nicht mit Einkommen verrechnet werden
konnten. Steht steuerbares Einkommen zur Verfügung, das noch nicht mit Verlusten
verrechnet worden ist, so sind die Verluste zu verrechnen und können nicht beliebig
vorgetragen werden. Das ergibt sich klar aus dem Wortlaut der Vorschrift ("soweit sie bei
der Berechnung des steuerbaren Einkommens dieser Jahre nicht berücksichtigt werden
konnte") und folgt auch aus dem Periodizitätsprinzip, wonach Einkommen und Verlust
grundsätzlich in derjenigen Periode zu berücksichtigen sind, in der sie angefallen sind.
Auch nach dem von den Beschwerdeführern zitierten Kommentar (Philip Funk, in:
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3. Aufl. 2009, N. 4 zu § 38) gilt das Gebot der
"ungesäumten Verlustverrechnung".



Vorliegend machten die Beschwerdeführer einen im Jahre 2007 entstandenen Verlust
geltend. Die Steuerkommission Z.________ hat die Beschwerdeführer für diese Periode
rechtskräftig veranlagt und dabei festgestellt, dass kein verrechenbarer Verlust besteht.
Wenn die Beschwerdeführer der Ansicht waren, dass der Verlust zu Unrecht nicht
anerkannt wurde, hätten sie dies mit Rechtsmittel gegen die Veranlagung für die
Steuerperiode 2007 geltend machen müssen (und auch können, zumal es sich nicht um eine
Veranlagung mit null Einkommen handelt, vgl. Urteil 2C_292/2009 vom 8. September
2009, in StR 65/2010 S. 683 f. E. 1.3). Das haben sie unterlassen. Es kann daher nicht in
den Folgejahren eine Überprüfung angeblich in der Vorperiode entstandener Verluste
geltend gemacht werden. Ergänzend kann auf die zutreffenden Erwägungen im
angefochtenen Entscheid verwiesen werden ( Art. 109 Abs. 3 BGG ). Bundesrecht ist
offensichtlich nicht verletzt. Erst recht liegt darin keine willkürliche Anwendung der
entsprechenden kantonalen Vorschrift ( § 38 StG ).

E. 3
Die Beschwerdeführer machen auch geltend, das Gebot der rechtsgleichen Behandlung im
Sinne von Art. 8 Abs. 1 BV sei verletzt. Sie berufen sich hierfür auf ein Urteil des
Steuerrekursgerichts und auf einen Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau.
Sie führen jedoch nicht aus, inwiefern vergleichbare Verhältnisse - d.h Fälle von nicht
verrechneten Verlusten, die später noch geltend gemacht werden konnten - vorliegen sollen.
Nur unter dieser Voraussetzung wäre eine rechtliche Ungleichbehandlung überhaupt
denkbar ( BGE 135 V 361 E. 5.4.1 ; 134 I 23 E. 9.1 S. 42). Dem Bundesgericht ist es daher
nicht möglich, den Fall unter dem Gesichtswinkel der Rechtsgleichheit zu prüfen. Auf die
unzureichend begründete Rüge ist nicht einzutreten ( Art. 106 Abs. 2 BGG ).

E. 4
Die Beschwerde ist nach dem Gesagten offensichtlich unbegründet, soweit darauf
einzutreten ist, und im Verfahren nach Art. 109 BGG mit summarischer
Entscheidbegründung zu erledigen. Die Einholung von Vernehmlassungen erübrigt sich
damit. Die bundesgerichtlichen Kosten sind den Beschwerdeführern aufzuerlegen, die
hierfür solidarisch haften ( Art. 65 und 66 Abs. 1 und 5 BGG ).
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